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Zitat von plattyplus

In Folge müßte man also das Land NRW vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen,
auf das die EU-Richtlinie auch für Lehrer umgesetzt wird.

Oder - grundsätzlich vorzuziehen - die Richtlinie einfach für sich anwenden und sich vom Land
NRW (oder von sonst einem dieser Duodezfürstentümer) verklagen lassen.
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